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► Nr.  VO/2021/09881-01
öffentlich

Lübeck, 25.03.2021

Anfrage 

Bearbeitung: Joanna Kjer (E-Mail: joanna.kjer@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Austauschanfrage: Anfrage gemäß §16 GeschO von BM Wolfgang 
Neskovic (Die Unabhängigen): Was geschieht mit Restimpfdosen 
im Lübecker Impfzentrum?
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

25.03.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
  Der Bürgermeister wird gebeten, folgende Fragen zu beant-
worten:

- Gibt es schriftliche Vorgaben bzw. Regelungen über die Ver-
wertung von Restimpfdosen beim Lübecker Impfzentrum?
   
- Wenn nein, warum nicht?

- Wenn ja, wie sehen die Vorgaben bzw. Regelungen im Detail 
aus? Seit wann gelten diese?

- Wenn ja, wer hat die Vorgaben bzw. Regelungen formuliert 
und verbindlich festgelegt? Hat es hierbei eine Beteiligung des 
zuständigen Senators und/oder  des Lübecker Senats gegeben? 

- Welcher Person oder welchem Gremium war die Entschei-
dungskompetenz über die Auswahl der Personen  übertragen 
worden, an die Restimpfdosen verimpft werden sollten?  

- Beziehen sich die entsprechenden Vorgaben und Regelungen 
auf sämtliche der in den §§ 2 bis 4 der Coronavirus –Impfver-
ordnung (CoronaImpfV) aufgeführten Gruppen von Personenbe-
rechtigten oder sollten nur bestimmte einzelne Gruppen mit Re-
stimpfstoffdosen versorgt werden?
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Sollte zum Beispiel nur die Gruppe der Schwerkranken und 
wenn ja, aus dieser Gruppe nur Personen mit einem  bestimm-
ten Krankheitsbild vorrangig mit Restimpfstoffen geimpft wer-
den?

- Gibt es Dokumentationspflichten, die festhalten, an welche 
Gruppen von Personenberechtigten nach den  §§ 2 bis 4 der 
CoronaImpfV die Restimpfstoffdosen verimpft worden sind? 
Wenn nein, warum nicht?

- Wenn bislang ausschließlich nur an einzelne Gruppen von Per-
sonenberechtigten nach den  §§ 2 und 3 der CoronaImpfV Re-
stimpfdosen verimpft worden sind, welche Gruppen sind das 
und wie wird begründet, dass diese Gruppen gegenüber ande-
ren Gruppen von Berechtigten vorrangig berücksichtigt werden?

- Ist das Rechtsamt an dem bisher praktiziertem Verfahren zur 
Verimpfung von Restimpfstoffen beteiligt worden, um sicherzu-
stellen, dass bei der Entscheidung über die Vergabe von Re-
stimpfstoffen die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes beach-
tet wird? 

Wenn nein, warum nicht? Immerhin ist die Entscheidung über 
die Vergabe von Restimpfstoffen nach der CoronaImpfV eine 
Entscheidung, die vorrangig an rechtlichen Maßstäben zu mes-
sen ist.

- Wird eine Statistik darüber geführt, wie viele Restimpfdosen 
von welchem Impfstoff bislang an welche Gruppen von Perso-
nenberechtigten nach den §§ 2 und 3 der CoronaImpfV ver-
impft worden sind? 

- Wenn ja, wie viele Impfstoffdosen von welchem Impfstoff sind 
bislang an welche einzelne Gruppen von Personenberechtigten 
nach den  §§ 2 und 3 der CoronaImpfV an einem Tag, durch-
schnittlich in einer Woche und durchschnittlich in einem Monat 
(bitte jeden einzelnen Monat angeben) angefallen? Wenn nein, 
gibt es entsprechende Schätzungen?

- Hat es Überlegungen gegeben, ein Vergabesystem zu schaf-
fen, in dem „Vordrängler“ keine Chance haben und somit  der 
Grundsatz der Chancengleichheit gewahrt wird? War in diesem 
Zusammenhang die in Duisburg verwandte Software „Impfbrü-
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cke“, die über einen Zufallsgenerator impfberechtige Personen 
„auswählt“, bekannt? Gibt es die Absicht, diese Software auch 
für Lübeck anzuschaffen?

Ich bitte um eine schriftliche Beantwortung.

Begründung:

Anlagen:
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